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Genehmigungspflicht von 
Feuerungsanlagen 

 
Aufgrund der heran rückenden kalten Jahres-
zeit möchten wir darauf aufmerksam machen, 
dass auch die Errichtung, Änderung oder 
Erweiterung von Heizungsanlagen nach dem 
Steiermärkischen Baugesetz zu behandeln 
sind.  
 
Demnach stellt die Errichtung, Änderung 
oder Erweiterung von Ölfeuerungsanlagen 
und Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe 
einschließlich von damit allenfalls verbun-
denen baulichen Änderungen oder Nutzungs-
änderungen so genannte anzeigepflichtige 
Bauvorhaben dar. Es ist daher mit den 
erforderlichen Unterlagen (Einreichpläne, 
technische Beschreibung etc.), die von einem 
befugten Planverfasser unterzeichnet werden 
müssen, um die Genehmigung der Feuer-
ungsanlagen, die mit einer Baufreistellung 
erfolgt, bei der Baubehörde anzusuchen. 
 
Bewilligungsfrei sind nur Feuerungsanlagen 
für feste und flüssige Brennstoffe bis zu einer 
Nennheizleistung von 8 kW, sofern Nach-
weise über das ordnungsgemäße Inverkehr-
bringen im Sinne des Steiermärkischen 
Feuerungsanlagengesetzes vorliegen. Diese 
Feuerungsanlagen müssen ebenfalls vor 
deren Aufstellung dem Gemeindeamt 
gemeldet werden. 
 
Für nähere Auskünfte steht das Bauamt der 
Gemeinde Eisbach gerne zur Verfügung. 
 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am          
15. September 2009 beschlossen, dass die            
Firma Swietelsky mit den Arbeiten zur 

Errichtung der Oberflächenentwässerung 
im Bereich des Oberen Panoramaweges 
beauftragt wird. Mit diesen Arbeiten ist 
bereits begonnen worden und wird damit eine 
ordnungsgemäße Entsorgung der Nieder-
schlagswässer in diesem Bereich gewähr-
leistet und damit die Grundstücke, die in der 
Marktgemeinde Gratwein liegen, entlastet. 
 
Da die Gemeinde Eisbach auch Mitglied des 
Klimabündnisses ist, hat der Gemeinderat 
auch beschlossen, den Ankauf von Elektro-
fahrrädern  mit 10 % der Anschaffungs-
kosten, höchstens aber mit EUR 200,- zu 
fördern. Die Förderung kann ab sofort im 
Gemeindeamt formlos oder mit dem 
aufliegenden Formular unter Beifügung der 
Rechnung beantragt werden. Das Formular 
finden Sie auch auf unserer Homepage  
www.eisbach-rein.at. 
 
 

Auch in diesem Jahr gewährt das Land 
Steiermark für einkommensschwache Haus-
halte einen Heizkostenzuschuss. Dieser kann 
bis zum 18. Dezember 2009 im 
Gemeindeamt beantragt werden. Personen, 
die einen Anspruch auf die Wohnbeihilfe neu 
haben, können keinen Heizkostenzuschuss 
beantragen, weil die Wohnbeihilfe neu auch 
die Betriebskosten umfasst. 
 
Der Zuschuss wird in Form einer Einmal-
zahlung für die Heizperiode 2009/10 
gewährt. Die Höhe des Zuschusses beträgt 
EUR 120,- für Ölheizungen und EUR 90,- 
für sonstige Energieträger (z.B. Strom, Gas, 
Fernwärme, und feste Brennstoffe). 
 
Voraussetzung für die Gewährung des Zu-
schusses ist, dass der Antragsteller zumindest 
seit 1. Oktober 2009 den Hauptwohnsitz in 
der Steiermark hat. Auch die Mitbewohner, 
deren Einkommen für die Ermittlung der 

 

Bauseite 

Gemeinderatssitzung  
am 15. September 2009  

Heizkostenzuschuss  
des Landes Steiermark 
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gepachtet, so wird der jährliche Pachtzins 
in Abzug gebracht. Als Monatsnetto-
einkommen gilt 1/12 des ermittelten 
Jahresnettoeinkommens (abzüglich 
allfälliger Pachtzins). 

4.  Pension (Alters-, Invaliditäts-, Witwen- 
und Waisenpension): Das Einkommen 
ermittelt sich anhand des Pensions-
nachweises des laufenden Jahres. Die 
Berechnung erfolgt wie unter Punkt 1. 

     Als Einkommen gelten weiters bzw. sind 
dem Haushaltseinkommen zuzuzählen: 

5.  Karenzgeld bzw. Kinderbetreuungsgeld 
6.  Teilzeitbeihilfe für unselbständig Erwerbs-

tätige der Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern und der Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft (Bestätigung 
durch die jeweiligen Sozialversicherungs-
anstalten) 

7.  Arbeitslosengeld, Notstandshilfe (Be-
stätigung durch das Arbeitsmarktservice – 
AMS): Als Monatsnettoeinkommen gilt 
der Tagessatz multipliziert mit 30. 

8.  Einkünfte von Zeitsoldaten, jedoch ohne 
Taggeld und gesetzliche Abzüge 
(Bestätigung durch den Truppenkörper) 

9.  Sozialhilfe, wenn die Leistung der 
Deckung des Lebensunterhaltes dient 
(somit nicht zB Spitalskosten). Ein-
kommen aus geringfügiger Beschäftigung. 

10.Erhaltene Unterhaltszahlungen für ge-
schiedene Ehegatten 

11.Erhaltene Unterhaltungszahlungen für 
Kinder 

12.Lehrlingsentschädigung 
 
Als Einkommen gelten insbesondere nicht: 
 

1.  Bundes- und Landesstipendien 
2.  Studien-, Schul- und Heimbeihilfen 
3.  Kleinkindbeihilfen, Kindergartenbeihilfe 
4.  Familienbeihilfe des Bundes und des 

Landes, Familienzuschlag des Bundes, 
Kinderabsetzbetrag 

5.  Pflegegeld 
6.  Wohnbeihilfe 
7.  Taggeld von Präsenz- und Zivildienern 
8.  Wochengeld, Mutterschaftsbetriebshilfe 

für Bäuerinnen 

Fördergrenzen zu berücksichtigen sind, 
müssen an der angegebenen Adresse ihren 
Hauptwohnsitz seit 1. Oktober 2009 haben.  
 

Einkommen: 
 
Einkommensgrenzen: 
 
für Einpersonenhaushalte          EUR    901,50 
für Ehepaare und Haus- 
haltsgemeinschaften                  EUR 1.351,50 
für Alleinerzieher                      EUR    817,00 
für jedes Familienbeihilfe beziehende 
im Haushalt lebende Kind         EUR    259,00 
 
Voraussetzung für die Gewährung eines Zu-
schusses ist, dass das anrechenbare 
monatliche Haushaltseinkommen (= an-
rechenbares Gesamteinkommen sämtlicher 
im Haushalt  „hauptwohnsitzgemeldeter“ 
Personen) die oben angegebenen Grenzen 
nicht übersteigt. 
 
Als anrechenbares Einkommen gilt: 
 

1.  Einkommen aus unselbständiger Erwerbs-
tätigkeit: Das Monatsnettoeinkommen aus 
unselbständiger Erwerbstätigkeit ermittelt 
sich aus einem Monatslohnzettel, nicht 
älter als 6 Monate, und wird wie folgt 
berechnet: laufende Lohnsteuer-
bemessungsgrundlage minus Lohnsteuer 
des aktuellen Lohnzettels mal 14 dividiert 
durch 12. 

2.  Bei selbständiger Tätigkeit, Einkünften 
aus Gewerbebetrieb und Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung: Als Jahres-
nettoeinkommen gilt der Gesamtbetrag der 
Einkünfte laut letzten gültigen Einkom-
menssteuerbescheid abzüglich der Ein-
kommenssteuer. Als Monatsnetto-
einkommen gilt 1/12 des Jahresnetto-
einkommens. 

3.  Einkünfte aus einer Land- und Forst-
wirtschaft: Als Einkünfte aus einer Land- 
und Forstwirtschaft werden bei einem 
Einheitswert bis EUR 65.000,- 39 % des 
Einheitswertes herangezogen. Ist ein Teil 
oder die ganze Land- und Forstwirtschaft 
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Der Antrag auf Gewährung des Kulturland-
schaftsbeitrages kann ab sofort bis spätestens                      
28. Februar 2010 in der Buchhaltung der 
Gemeinde Eisbach gestellt werden.  
 

Wir müssen Sie darauf aufmerksam machen, 
dass wir in den Wintermonaten nicht jede 
Woche zum Passamt fahren, da der Bedarf 
nicht gegeben ist. Bitte berücksichtigen Sie 
dies, wenn Sie einen neuen Pass benötigen.  
 

Wir möchten jene 
Anrainer von Stra-
ßen, deren Bäume, 
Sträucher, Hecken 
und dergleichen in 
die Straße so weit 
hinein ragen, dass 
die Verkehrssicher-

heit beeinträchtigt wird, ersuchen, diese 
auszuästen oder zu entfernen. Dies ist 
notwendig, um die freie Sicht über den 
Straßenverlauf oder auf die Einrichtungen zur 
Regelung und Sicherung des Verkehrs nicht 
zu beeinträchtigen. 
 
§ 91 der Straßenverkehrsordnung verpflichtet 
nämlich die Behörde, die Grundeigentümer 
aufzufordern, Bäume, Sträucher, Hecken und 
dergleichen, welche die Verkehrssicherheit, 
insbesondere die freie Sicht über den 
Straßenverlauf oder auf die Einrichtungen zur 
Regelung und Sicherung des Verkehrs oder 
welche die Benutzbarkeit der Straße 
einschließlich der auf oder über ihr befind-
lichen, den Straßenverkehr dienenden 
Anlagen, z.B. Oberleitungs- und Beleuch-
tungsanlagen, beeinträchtigen, auszuästen 
oder zu entfernen.  

9. Nachweislich geleistete Unterhalts-
zahlungen an geschiedene Ehegatten bzw. 
Kinder 

 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Eisbach hat 
in seiner ordentlichen und öffentlichen 
Sitzung am 15.09.2009 den einstimmigen 
Beschluss gefasst, den vom Bürgermeister 
vorgelegten und kundgemachten Aufteilungs-
entwurf zur Auszahlung des Jagdpacht-
entgeltes für die Jagdpachtperiode 
1.04.2009 bis 31.03.2010 anzunehmen. 
 

Aufteilungsentwurf 
 

Jagdpachtentgelt pro Hektar       €  3.553 
Jagdpachtentgelt pro 1000 m2     €  0,355 

 
Die Grundeigentümer können in den Amts-
stunden (Dienstag von 8 - 12 und 13 - 17 
Uhr, Donnerstag, 13 – 17 Uhr und Freitag 
von 8 - 12 Uhr) im Gemeindeamt, 8103 
Rein 5 den Antrag auf Auszahlung des 
Jagdpachtentgeltes für die im Gemeinde-
gebiet gelegenen Eigentumsflächen stellen. 
Weiters ist aufgrund der bargeldlosen Aus-
zahlung ein Überweisungskonto bekannt-
zugeben. Nach Antragstellung erfolgt unver-
züglich die Auszahlung des festgestellten 
Jagdpachtentgeltanteiles. Die 2. Stelle hinter 
dem Komma wird kaufmännisch gerundet. 
Für die Angabe der richtigen Eigentums-
flächen haften die Grundeigentümer. 
 
Anträge auf Auszahlung des Jagdpacht-
entgeltes sind innerhalb von  6 Wochen nach 
Kundmachung, das ist ab Montag, 
28.09.2009 bis einschließlich Dienstag, 
10.11.2009 zu stellen. 
 
Anträge, die nicht innerhalb dieser Frist im 
Gemeindeamt gestellt bzw. eingebracht 
werden, verfallen zugunsten der Gemeinde-
kasse. 

Auszahlung Jagdpachtentgelt 
 und Kulturlandschaftsbeitrag  Antragstellung eines  

Reisepasses im Gemeindeamt 

Bäume und Sträucher  
neben Gemeindestraßen  



    Mitteilungsblatt der Gemeinde Eisbach 
                                         

    Ausgabe 5 / Oktober 2009                                                   Seite 15 

 

Da es immer wieder 
Beschwerden wegen 
streunender Hunde 
gibt, möchten wir 
wieder einmal auf die 
entsprechende ge-
setzliche Regelung 
im § 13 des Tier-
schutzgesetzes auf-
merksam machen:  
  

(1) Hunde sind an öffentlich zugänglichen 
Orten, wie auf öffentlichen Straßen oder 
Plätzen, Gaststätten, Geschäftslokalen 
udgl., entweder mit einem um den Fang 
geschlossenen Maulkorb zu versehen 
oder so an der Leine zu führen, dass eine 
jederzeitige Beherrschung des Tieres 
gewährleistet ist. 

(2) In öffentlichen Parkanlagen sind Hunde 
jedenfalls an der Leine zu führen. 
Ausgenommen sind Flächen, die als 
Hundewiesen gekennzeichnet und 
eingezäunt sind. 

(3) Der Maulkorb muss so beschaffen sein, 
dass der Hund weder beißen noch den 
Maulkorb vom Kopf abstreifen kann. 

(4) Der Maulkorb- oder Leinenzwang gilt 
nicht für Hunde, die zu speziellen 
Zwecken gehalten werden, wenn die 
Sicherung des Hundes mit Maulkorb oder 
Leine der bestimmungsgemäßen 
Verwendung entgegensteht. Zu diesen 
Hunden zählen insbesondere Jagd-, 
Therapie-, Hüte-, Diensthunde der 
Exekutive und des Militärs und 
Ret tungshunde während ih rer 
bestimmungsgemäßen Verwendung. 

 
Der Halter eines Hundes hat dafür zu sorgen, 
dass der Hund das Grundstück, Gebäude  
oder den Zwinger gegen den Willen des 
Halters oder ohne sein Wissen nicht verlassen 
kann. 
 

Am 4. Oktober feierte der Kindergarten 
Rein gemeinsam mit dem Kindergarten 
Schirning das Erntedankfest, wozu alle 
Familienmitglieder recht herzlich 
eingeladen wurden.  

Die Kindergartenkinder trafen sich 
gemeinsam mit den Eltern vor dem 
Gemeindeamt, wo Pater Maximilian die 
Feier eröffnete. Anschließend durften wir 
unser Erntedanklied vorbringen und im 
Anschluss hinter der Musik gemeinsam in 
die Basilika zum Wortgottesdienst einziehen. 
Die Kinder trugen selbst gebastelte Medail-
lons, symbolisch für das Danken für die 
Ernte.  
 

PEDIBUS 
 
In der VS Eisbach-Rein wurde die Initiative 
PEDIBUS im Vorjahr im Rahmen eines 
Schulprojektes gestartet, d.h. Kinder gehen 
gemeinsam zu Fuß in die Schule. 
 
Ein Team mit Frau Eberl hat die „Pedi-
buslinie Bauer“ eröffnet. Die Kinder treffen 
sich um 7.00 Uhr beim Bauerhaus und gehen 
als Gruppe „per pedes“ zur Schule,                 

 

Kindergarten Rein und Schirning 
 

Haltung von Hunden  

 

Volksschule Eisbach-Rein  
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a„Zustiegsmöglichkeiten“ sind Neue Siedlung 
um 7.03 Uhr und Hansbauer um 7.08 Uhr. 

Frau Pernsteiner gründete die „Pedibuslinie 
Klosterriegl“. Montag, Dienstag und Freitag 
Start um 7.30 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 
um 7.15 Uhr. Fahrpläne mit genauen 
Zeitangaben hängen an den jeweiligen 
Haltestellen.  
 
Im Pedibus haben noch viele SchülerInnen 
Platz. Wir hoffen, dass noch viele Kinder 
zusteigen. Bewegung an der frischen Luft 
macht Spaß, erhält gesund und wir 
schonen die Umwelt. 
 

 
 
 
 

Schule und Unterricht –  
Dauerthema in den Medien –  

Modell zur Individualisierung an  
Informatikhauptschule/HS1 Gratwein  

 
Eine große Anzahl von Eltern wurde von  
Dir. Schellander, HL Schelch und HL Weiler 
über das Modell an der Informatikhaupt-
schule/HS1 Gratwein, das nach einer 
Probephase im letzten Schuljahr nun 
eingeführt wird. Individualisierung und 
Differenzierung werden heute zu den großen 
Herausforderungen des Jahrhunderts gezählt. 
Die Veränderungen in der Gesellschaft 
erfordern, dass Unterricht nicht nur als 

Wissensvermittlung im klassischen Sinn 
verstanden werden darf. Die Vermittlung von 
Kompetenzen beim Lernenden wird als 
überaus bedeutend für das Bestehen in der 
zukünftigen Schulbahn und später in der 
Berufswelt erachtet. Früher auch mit dem 
Begriff „Tugenden“ belegt, geht es darum, 
eigenverantwortlich, zielgerichtet, selbstge-
steuert, verlässlich usw. zu arbeiten und zu 
lernen. Vielfältige Impulse in diese Richtung 
erfolgen durch eine fixe Wochenplanarbeit 
mit offenen Lernformen, wobei der für jede 
Schulstufe festgelegte Fächerpool innerhalb 
des Schuljahres auch wechseln kann.  

 
Beim anschl ie-
ßenden a„Ausg´steckt 
is“ zeigte sich in 
angeregten Diskus-
sionen, wie sehr 
Eltern die Qualität     

a „ihrer Schule“ schätzen und die Ent-
wicklungen mitverfolgen.  

 MIKIWA -   
mit Kindern wachsen 

 
Die Familienakademie der 
Kinderfreunde Steiermark 
veranstaltet in Kooperation mit 
dem Projekt Sehnsucht eine 

Seminarreihe für Eltern und alle anderen 
Menschen, die Kinder ein Stück ihres Lebens 

 

Hauptschule 1 Gratwein  

Dir.OSR.Renate Schellander präsentiert das neue Modell 

 

Projekt Sehnsucht   
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begleiten. Als Referentin fungiert Frau 
Christine Minixhofer. Die Seminarreihe 
(Kostenbeitrag € 40,--) findet an 5 Abenden, 
jeweils Donnerstag von 19.00 bis 21.30 Uhr 
in der Volksschule Judendorf statt: 
22.10./29.10./05.11./12.11./19.11.2009  
 
Weitere Informationen und Anmeldung 
unter Telefon 0 31 36 / 54 8 55 oder per                 
mail: christine.minixhofer@dialogus.at; 
www.dialogus.at  
 

für Eltern/Großeltern und 
Kinder (von 0-5 Jahre) 

jeden Mittwoch 
 von 9.00 – 11.30 Uhr 

im Pfarrsaal Rein 
 

 
28.10.2009           Eine kleine Geschichte 
                             wartet auf Euch 
 

04.11.2009           Wir basteln Laternen für`s 
                             Martinsfest 
 

11.11.2009           Hl. Martin`s-Tag – Wir 
                             singen das Laternenlied            
 

18.11.2009           1, 2, 3 im Sauseschritt  
                             (Bewegungslied) 
 

25.11.2009           Heute gestalten wir unseren 
                             Adventkranz 
 

02.12.2009           Wir singen Weihnachts-
                             lieder 
 

FR,04.12.2009     Heute kommt der Nikolaus 
                             zu uns 
 

09.12.2009           Wir basteln weihnachtliche 
                             Tischlichter 
 

16.12.2009           Kleine Weihnachtsfeier 
                             (Weihnachtslieder singen, 
                             Geschichte) 
 

                             
          WEIHNACHTSFERIEN (3 Wochen) 

13.01.2010           Nach der Weihnachtspause 
                             treffen wir uns wieder zum 
                             Spielen; Lachen; Singen; 
                             Basteln 
 

20.01.2010           Bewegungsspiel „Mein 
                             Rutsch Mobil“ (Bitte eine 
                             kleine Decke mitbringen) 
 

27.01.2010           Schnee??? Wenn wir Glück 
                             haben können wir einen 
                             Schneemann bauen! 
 

03.02.2010           Heute basteln wir         
                             Faschingsdekoration/   
                             Faschingsmasken 
 

Auf Euer Kommen freuen sich 
 

Bauer Elke   (0664/27 56 219)    

                                                                                       

Uschi Strauß (0699/19 74 05 15) 
 

 

 
Herr Gerhard Adam aus 
Tallak hat an der Karl-
Franzens-Universität Graz 
d as  B ac h e l o r s t u d i u m 
Germanistik mit Aus-
zeichnung bestanden.  
 

Wir gratulieren recht herzlich!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

„Haustürgeschäft“  
Rücktrittsrecht nach § 3 KSchG 

 
Das Österreichische Konsumentenschutz-
gesetz (KSchG) sieht eine Situation vor, in 
welcher ein Verbraucher bzw. Käufer von 
einem Immobiliengeschäft zurücktreten kann. 

 

������ �� ��� ��� �	� �

 �

 

Bachelor 

Informationen von Ihrem  
Notariat Gratkorn   
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Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung 
nicht in den Geschäftsräumen des 
Immobilienmaklers abgegeben, und hat er die 
Geschäftsverbindung zur Schließung des 
Vertrages zum Immobilienmakler nicht selbst 
angebahnt, kann er bis zum Zustandekommen 
des Vertrages, oder danach, binnen einer 
Woche, schriftlich seinen Rücktritt erklären.  
 
Die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer 
Urkunde, die zumindest den Namen und die 
Anschrift des Unternehmers, die zur 
Identifizierung des Vertrages notwendigen 
Angaben sowie eine Belehrung über das 
Rücktrittsrecht enthält.  
 
Wenn der Verbraucher den Makler aufgrund 
eines Inserates kontaktiert, bahnt der 
Verbraucher das Geschäft selbst an, sodass 
ihm kein Rücktrittsrecht gem. § 3 KSchG 
zusteht.  
 
 

 
Dämmerungseinbrüche 

 
Der Herbst steht unmittelbar bevor. In dieser 
Jahreszeit und auch im Winter haben „Däm-
merungseinbrecher“ wieder Hochsaison.         
Mit den immer kürzer werdenden Tagen 
steigen erfahrungsgemäß die Einbrüche in der 
Zeit zwischen 16:00 und 22.00 Uhr wieder 
sprunghaft an.  Die Täter nützen dabei die 
früh einsetzende Dunkelheit und den 
Umstand, dass in den späteren Nachmittag- 
bzw.  f rühen  Abends tunden d ie 
Hausbewohner häufig noch nicht zu Hause 
sind, für ihre kriminellen Handlungen aus. 
Vorzugsweise brechen die Täter bei ihren 
Diebstouren die ebenerdigen Terrassentüren 
an der Rückseite der Häuser auf. In 
Österreich wurden im Jahr 2008 laut 
Kriminalstatistik des Bundesministeriums für 
Inneres 5627 Einbruchsdiebstähle in 

Einfamilienhäuser und mehr als 11500 
Einbrüche in Wohnungen verübt.  
 
 

Einige Tipps der Polizei  zur 
Verhinderung von Wohnhaus- und 

Wohnungseinbrüchen: 
 

�  Die Täter scheuen das Licht! Nach 
Einbruch der Dunkelheit im Innen- und 
Außenbereich einzelne Lampen 
brennen lassen. Technische Ein-
richtungen, wie Zeitschaltuhren, 
ermöglichen dabei eine individuelle 
Steuerung der Beleuchtung mit unter-
schiedlichen Einschaltzeiten der Licht-
quellen. Im Außenbereich, ins-
besondere vor Eingangstüren, auf 
Terrassen und im Bereich der Keller-
abgänge sind leistungsstarke Leuchten, 
die von geschützt angebrachten und 
sinnvoll eingestellten Bewegungs-
m e l d e r n a u s g e l ö s t  w e r d e n , 
empfehlenswert. 
 
 
 
 

�  Von den Tätern werden Wohn-
objekte am Rande von Wohn-
siedlungen bevorzugt, wobei ihnen 
ein „Sichtschutz“ durch dichte Zäune, 
hohe Sträucher, Hecken etc, die Arbeit 
zusätzlich erleichtert. Blickdichte 
Hecken sollten daher nicht höher als 
1,50 Meter sein.   
 
 
 
 

�  Die Einbrüche erfolgen zumeist bei 
ebenerdig gelegenen Fenstern, 
Terrassen- und Eingangstüren (auch  
Nebeneingangs- und Garagentüren), 
wobei besonders Glasterrassentüren 
von den Tätern bevorzugt werden.  
Solche Türen und Fenster sollten daher 
einen geeigneten und ausreichend ein-
bruchhemmenden Schutz aufweisen. 
Auch im Nachhinein ist die Montage 
von zusätzlichen Sicherungsvor-
richtungen an Türen und Fenstern noch 
möglich. Bei Neu- und Umbauten wäre 
es ideal, wenn Sie sich für einbruch-
hemmende Außentüren und Fenster 
nach ÖNorm B5338, mindestens 
Widerstandsklasse 2, entscheiden. 
 
 

 
 

 

Bachelor 

�
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�  Türen und Fenster sollten auch bei kurzer 
Abwesenheit der Hausbewohner immer 
geschlossen und versperrt sein. Beachten Sie 
auch, dass ein gekipptes Fenster ein offenes 
Fenster ist.  
 
 
 
 

�  Bei längerer Abwesenheit informieren Sie 
die Nachbarn oder sonstige Vertrauens-
personen. Werbematerial und Postsendungen 
sollten regelmäßig entfernt werden. Achten 
Sie darauf, dass Ihre Wohnung keinen augen-
scheinlich „unbewohnten Eindruck“ ver-
mittelt; Stichwort Nachbarschaftshilfe.  
 
 
 
 
 

�  Verwahren Sie keine größeren Geld-
beträge zu Hause auf. Für besondere 
Wertgegenstände und Schmuck können Sie 
bei Ihrer Bank, auch z.B. während Ihrer 
Urlaubsabwesenheit, ein Schließfach mieten. 
 
 
 
 
 

�  Die Polizei ist auf Ihre Mitarbeit ange-
wiesen! Oft kundschaften die Täter die 
Tatorte im Vorfeld bereits tagsüber aus. 
Achten Sie etwa auf „auswärtige Fahrzeuge/
Kennzeichen“, die Ihre Straße langsam und 
mehrmals befahren bzw auf fremde Personen, 
die sich für Wohnobjekte und die Örtlich-
keiten besonders interessieren.  Eine erhöhte 
Aufmerksamkeit und Mithilfe der Bevöl-
kerung ist besonders wichtig. um Vorbe-
reitungs- und Tathandlungen der Täter recht-
zeitig erkennen zu können. In diesem Zusam-
menhang sollten Sie „Zivilcourage“  be-
weisen, wobei Ihre Mitteilungen von uns 
selbstverständlich auch vertraulich behandelt 
werden. „Verdächtige Wahrnehmungen“ 
melden Sie bitte umgehend bei Ihrer zustän-
digen Polizeiinspektion oder wählen Sie in 
dringenden Fällen einfach den Polizeinotruf 
133. 
 
Für weitere Informationen stehen Ihnen 
geschulte und erfahrene Polizeibeamte der 
Kriminalprävention kostenlos zur Verfügung. 
Im Bedarfsfalle  wenden Sie sich bitte an Ihre 
zuständige Polizeiinspektion.  
 
Es besteht auch die Möglichkeit, dass 
Präventionsbeamte der Polizei bei Ihrem 

Heim eine kostenlose Schwachstellenanalyse 
vornehmen und Sie über bessere 
Sicherungsmöglichkeiten informieren.  

 
Ihre Polizei für Ihre Sicherheit 

 
 

Besuchs – und Begleitdienst  
 
- Sie sind in einer schwierigen Lebens-   
   situation? 
-  Sie möchten Ihre pflegenden/betreuenden  
   Angehörigen entlasten? 
- Sie möchten jemanden um sich haben, der  
   Ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenkt? 
 
Dann machen Sie vom Service des Roten 
Kreuzes Gratkorn Gebrauch und kontaktieren 
Sie die dafür zuständigen Mitarbeiterinnen.  
 
Dies sind: 
 

Fr. Reitbauer, BSe Tel: 0664/4023983 
Fr. Hollensteiner Tel: 0664/4872130 

Der Besuchs- und Begleitdienst bietet an:  
 

~  Zuhören, Anteilnehmen  
~ Reden, Bedürfnisse erkennen  
~ Besuchen  
~ Begleiten (Arzt– oder Apothekenbesuche, 
Veranstaltungen, Reisen)  
~ Besorgungen  

 

Rotes Kreuz Gratkorn 
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~ Erinnerungen beleben  
~ Aktivität und Kreativitäten fördern  
~ Soziale Aktivitäten ermöglichen  
~ Treffen organisieren  
~ uvm. 
 
Für einen sozialen und menschlichen 
Umgang mit Hilfesuchenden sind wir sehr 
bemüht. 
 

 

Tanja Reitbauer ( Rettungssanitäterin) 
 
 
 
 
 
 
 

Mitarbeiter im Besuchs- und Begleit- 
dienst des Roten Kreuzes gesucht!! 

 
Sie möchten Ihren Mitmenschen in 
schwierigen Lebenssituationen mit dem 
Besuchs- und Begleitdienst wieder Freude am 
Leben schenken? Sie möchten mit Ihrer 
Mitarbeit die Lebensqualität Ihrer 
Mitmenschen unterstützen und pflegende/
betreuende Angehörige entlasten? Sie 
möchten ein paar Stunden Ihrer Freizeit für 
ältere Menschen spenden?  Dann sind Sie 
beim Besuchs- und Begleitdienst des Roten 
Kreuzes genau richtig!  Zeit schenken und 
Zeit spenden gewinnt im Rahmen der 
veränderten Gesundheits- und Altersent-
wicklung zunehmend an Bedeutung! 
 

Wichtig!!! 
 
Sie müssen kein Mitarbeiter des Roten  
Kreuzes sein, wenn Sie Mitglied werden 
wollen!  
 
Voraussetzung:  
 
 

·   Volljährigkeit 
·   Aufnahmegespräch 
·   Bereitschaft freiwillig im Besuchs- und  
    Begleitdienst des Roten Kreuzes einzeln  
    oder in Gruppen mitzuarbeiten.  

Allgemeines:  
 
 

Die Freiwilligenbegleitung beim Roten Kreuz 
wird auch als Gesundheits- Soziales 
Praktikum für Studium, Beruf u.a. anerkannt. 
Freiwillige Mitarbeiter des Roten Kreuzes 
sind unfall- und haftpflichtversichert.  
 

InteressentInnen können sich an folgende 
Personen melden:  

 
Fr. Reitbauer, BSc Tel: 0664/4023983 
Fr. Hollensteiner Tel: 0664/4872130 

 
 
 

 

Reisen bis zu den Sternen – schau Rein. 
Zwischenbilanz der Ausstellungs- 

saison im Stift Rein 
 
Die Ausstellung gibt nicht nur den Blick frei 
zu den Sternen, sondern soll natürlich auch 
die Besucher anlocken, das Stift kennen zu 
lernen. Im März war die Ausstellungs-
eröffnung. Zeit für ein kurzes Resümee. 
 
Wenn man die Statistik des heurigen Jahres 
analysiert, sieht man vor allem eines: Mit wie 
viel Einsatz die ehrenamtlichen Mitarbeiter, 
organisiert von Mag. Pater August Janisch, 
durch das Haus führen. Bis Ende September 
2009 wurde die Zahl von 615 Führungen 
erreicht. Bereits über 7500 geführte Besucher 
waren heuer im Stift Rein.  
 
Die Besucher kamen von Deutschland, 
Ungarn, Italien und der Schweiz. Viele der 
Reiseunternehmen kamen schon zum zweiten 
Mal, da sie von Stift Rein so begeistert 
waren: Cooltours aus Graz, Holi Tours aus 
Würzburg oder auch Mossner-Reisen aus 
Thalmässing. Viele der Unternehmen haben 
bereits einen Termin für das nächste Jahr vor-
merken lassen. Durch eine gute Zusammen-

 

Zisterzienserstift Rein  
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arbeit mit Hotels und Unterkünften im Raum 
Graz und Graz-Umgebung sind viele Tou-
risten über Stift Rein in ihren Unterkünften 
informiert worden. Weiters kamen aus halb 
Europa Universitätsbibliothekare und 
besuchten die wertvolle Bibliothek.  
 
Von Wien bis Salzburg, Burgenland und 
Kärnten und aus der ganzen Steiermark 
stehen Vormerkungen in unserem Kalender. 
Viele Schülergruppen, Pensionistenverbände, 
Senioren- und Pfarrgruppen. Auch Politiker 
kamen zu uns: Der SPÖ-Club Rathaus Wien 
oder auch die ÖVP aus Obergrafendorf in 
NÖ. 
 

 
 

Beweggründe uns zu besuchen, waren neben 
dem Interesse am Leben der Zisterzienser 
und der Bibliothek auch besondere Anlässe: 
So feierten Maturanten des Akademischen 
Gymnasiums ihr 45-jähriges und die 
Maturanten des Gymnasiums Admont ihr  
58-jähriges Jubiläum durch eine Führung und 
dem anschließenden gemütlichen Zusammen-
sitzen in der Stiftstaverne. Bürgermeister 
Peter Raith aus der Gemeinde Fladnitz an der 
Teichalm machte mit allen BürgerInnen, die 
beim Blumenschmücken der Gemeinde mit 
dabei waren, als „Danke schön“ einen 
Ausflug zu uns.  
 
Bis zum Ende der Ausstellungssaison am           
6. Jänner 2010 sind noch etliche Gruppen 
vorgemerkt.  

Die Besichtigung ist mit Führung täglich 
möglich. Am Wochentag um 10:30 Uhr, 
Sonn- und Feiertag 11:00 Uhr sowie die 
Stiftsführung um 13:30 Uhr.  
 
Es schaut ganz danach aus, dass wir auch 
heuer über 10.000 geführte Besucher zählen 
werden. 
 
 

Einen Nikolaus ins 
Haus bestellen, ihn 
dort ein Sünden-
register der Kinder 
v o r l e s e n  u n d 
Packerl verteilen 
lassen, das kann 
ein „lieber“ Brauch 
sein – oder ein 
Theater. Es kann 
l e i c h t  u n e ch t 
werden,  einen 
Mann aus dem 

Himmel erscheinen zu lassen, der alles weiß. 
Vielleicht hält so manches vom Nikolaus 
noch faszinierte Kind dann später alles 
Religiöse für unecht und kindisch.  
 

Was gehört zur Nikolausfeier,  
um daraus ein Fest zu gestalten? 

 
Der Nikolaus. Er ist einer von uns. Ein 
Mensch aus unserer Pfarre spielt ihn für 
Kinder und Erwachsene, schlüpft sozusagen 
in seine Haut. So wird er „an-greif-bar“. 
 

Die Bischofsmütze. Mit ihr ist er schon von 
weitem erkennbar. Mutige Kinder probieren  
gerne aus, ob sie passt. 
 

Der Stab. Nikolaus war ein Arme-Leute-
Bischof, der seine soziale Verantwortung 
kannte. Er schenkte sein Herz den Armen, 
teilte sein reiches Erbe an sie aus, linderte 
Not. Kinder halten gerne einmal seinen Stab. 
 

Pfarrausflug Pöllauberg bei der Stiftsführung  
am Grab des Stifters in der Marienkapelle 

 

Unsere Nikolausfeier  
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Der Bart. Der weiße Bart lässt an einen alten 
Mann denken. Kinder berühren und zupfen 
gerne an einem solchen Bart eines                      
a„Heiligen“, verlieren ihre Scheu. 
 

Das Buch. Hier sind keine Kindersünden 
aufgeschrieben, sondern Gottes Wort an uns: 
die Bibel. Das Wort Gottes soll uns, Kinder 
und Erwachsene, zu einem christlichen  
Leben helfen, an Sonntagen, unter der 
Woche, das ganze Jahr. 
 

Das Brustkreuz. Es erinnert uns an das 
Leben und Sterben Jesu für uns. Auch das 
Kreuz dürfen Kinder gerne umhängen oder 
zum Betrachten in die Hände nehmen. 
 

Der Ring. Das Zeichen der Treue zu Gott, 
der uns zu Weihnachten wieder mit seinem 
Sohn - Jesus – beschenken möchte. Werden 
wir dieses Geschenk annehmen? 
 
Wenn der Nikolaus kommt, werden wir den 
Fernseher, das Radio ausschalten, eine Kerze 
anzünden. Er wird mit uns beten: 
 

 

„ Im Namen des Vaters, und des Sohnes,  
und des Heiligen Geistes. Amen!  

Gott, du Spender alles Guten,  
hilf uns auf die Fürsprache des  
Heiligen Nikolaus in aller Not  

und steh uns bei in jeder Gefahr.  
Gib uns ein großmütiges Herz,  
damit wir anderen schenken,  

was wir empfangen,  
und den Weg der Liebe  

und des Helfens  
froh miteinander  gehen.  

Darum bitten wir  
durch Jesus Christus deinen Sohn.  

Amen!“ 
 
Wenn der Nikolaus kommt – das wird ein 
Fest der Liebe und Freude sein! Der 
Sozialkreis der Pfarre Rein schickt Ihnen 
gerne einen Nikolaus ins Haus –  Samstag,     
5. Dezember 2009  ab 16.00 Uhr – und  
bittet dafür um eine Spende für seine 
Aufgaben. 
 
 

 

Anmeldungen nehmen bis spätestens Freitag, 
4. Dezember 2009, 13.00 Uhr entgegen: 
 
Anton Brandstätter (03124) 56 310 oder 
Margit Plattner 0664-444 80 55, jeweils              
11-13  und 19-21 Uhr. 
 
 

                                                                                                              Monika Adam 
 
 

Im vergangenen Sommer hat das Hochwasser 
einige Male zugeschlagen. Es entstanden 
beträchtliche Schäden. Aber durch den 
unermüdlichen Einsatz unserer Vereinsleute, 
die sämtliche Schäden wieder gerichtet, 
repariert oder ersetzt haben, fand ein 
wissenswerter und lustiger Herbstkurs statt. 

 

Bevor wir nun in unsere wohlverdiente 
Winterpause gehen, noch einige Tipps für 
unsere Hundefreunde: 

 
Beim richtigen Spielen sollte sich auch 
der Hundeführer aktiv daran beteiligen 
(das herumliegende Bällchen ist ohne 
Herrchen nur halb so lustig) 
 
 

Mit dem Hund nicht ohne Leine oder 
Maulkorb auf öffentlichen Plätzen oder 

 

SVÖ OG Eisbach-Rein 
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Straßen spazieren gehen (lt. Tierschutz-
gesetz Österreich) 
 
 

Ob die Sonne scheint, oder ob es stürmt, 
Fido braucht immer Auslauf.  
 
 

Und auch nach einem aufregenden 
Schlechtwetter-Spaziergang -> trockener 
Hund ist glücklicher Hund (und 
gründliches Abrubbeln kann so richtig 
Spaß machen) 
 
vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit: 
Kaltes Bachwasser schlägt nicht nur aufs 
Gemüt, sondern vor allem auch auf den 
Magen. 
 
 

Straßensalz kann den sanften Pfötchen 
sehr schnell schaden. Deshalb vor jedem 
Spaziergang die empfindlichen Pfoten mit 
Hirschtalg oder Pfotencreme (Tier-
handlung) ordentlich eincremen und nach 
dem Austoben alles mit lauwarmen 
Wasser gründlich abwaschen. 
 

Ihr Hund wird es Ihnen danken! 
 

Für Interessierte: die Ortsgruppenprüfung 
findet am 31. Oktober statt! 
 
In diesem Sinne wünschen wir allen Hunde-
freunden und jenen, die es noch werden 
wollen, einen angenehmen Herbst und viel 
Freude beim Spielen und Spazierengehen mit 
Ihrem Vierbeiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osterreise  
 

vom 27. März (Palmsamstag) bis 
Gründonnerstag, 1. April 2010 

 
Im Tessin, dem südlichsten Teil der Schweiz 
besuchen wir den Luganersee mit 

 

Umgebung - den Lago Maggiore - Como mit 
Comersee und Gebirgstäler. 
 
Standquartier für alle Nächte ist das 
****Hotel Ramada in Locarno.  
 

Norwegenreise 
 

vom 15. bis 25. Juli 2010 
 
Flug mit der Lufthansa: Graz-München-Oslo 
und retour 
Schwerpunkte der Reise sind Norwegens 
Küsten, Fjorde und Gletschergebiete 
 

Anfragen an  
Prof. Hugo  Mülller 

 Telefon 0 31 24 / 51 7 19  
 
 

 
Jugendlager auf der Köhlerhütte 

 
Das 'etwas andere' Jugendlager hat im Juli 
2009 wieder begeistert!  

27 Kinder verbrachten mit uns 6 
Erwachsenen BetreuerInnen eine wunder-
schöne Woche auf der Köhlerhütte am 
Zirbitzkogel.  

 

Reisen mit Prof. Hugo Müller - 2010 

ÖAV Sektion Gratwein - Gratkorn - 
Judendorf - Eisbach 
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Bei grandiosem Wetter und sommerlichen 
Temperaturen gab es viel zu entdecken - 
alleine und in der Gemeinschaft. 
Wanderungen auf die umliegenden Gipfel, 
baden in der Lavant, schnitzen, lagerfeuern, 

 

auf den Felsen kraxeln und viel viel mehr…. 
Es war herrlich! Ein besonderes Highlight 
war diesmal das Tipi, das wir 10 min von der 
Hütte entfernt aufstellten. So wanderten fast 
jeden Abend ein paar Kinder mit 
BetreuerInnen aus, um eine 'Indianernacht' zu 
verbringen. An alle, die dabei waren: Schön, 
dass ihr mit wart und danke, dass wir 
gemeinsam so eine tolle Zeit verbracht  
haben. 

 
ÖAV Sektion Gratwein- Gratkorn- 

Judendorf- Eisbach-Rein 
 

www.alpenverein.at/gratkorn-gratwein 
 

Tel. 03124 55362.  
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Für viele ist regelmäßige Bewegung an die warme Jahreszeit gebunden, Herbst und Winter 
werden als mehr oder weniger willkommene Unterbrechung angesehen. Doch auch in den kalten 
Monaten des Jahres finden sich genügend Möglichkeiten zur körperlichen Betätigung.  
  

Die Tage werden kürzer, die Temperatur sinkt und mit ihr die Motivation zur Bewegung im 
Freien. Sportliche Betätigung verbinden viele mit schönem, warmem Wetter, Herbst und Winter 
bedeuten daher oft eine monatelange Unterbrechung. Doch fallen gerade in diese Jahreszeit Feste 
wie Weihnachten, Silvester und Fasching, bei denen oft sehr viel, sehr fett und sehr süß gegessen 
wird. Um dem sogenannten Winterspeck vorzubeugen, aber auch zur Stärkung des Immun-
systems gegen Erkältungen, ist gerade dann regelmäßige Bewegung besonders wichtig.  
 

Mit der richtigen Ausrüstung lassen sich auch solche "Sommersportarten", wie Laufen oder 
Nordic Walking ausüben, und neben Skifahren und Langlaufen gibt es noch einiges, was Spaß 
macht und für die nötige Bewegung sorgt - alleine oder in der Gruppe, z.B. Schneeschuh-
wanderung, Rodelausflug oder Eislaufen.  
 

Wofür auch immer Sie sich entscheiden: Lassen Sie sich nicht durch die Witterung 
davon abhalten und genießen Sie die Freude an der regelmäßigen Bewegung! 

Bewegung hat immer Saison!  

 

 Nordic Walking-Gruppen 

Unsere beiden Nordic Walking-Gruppen haben Winterpause! 
 

Ein herzliches Dankeschön an die beiden Gruppen-
betreuerinnen für ihren unermüdlichen Einsatz! 

Stress, psychische Belastung, Sorgen und Angst führen automatisch zu 
körperlicher und geistiger Anspannung. Längerfristig sind verspannte Muskeln, 
Kopfschmerzen und Erschöpfungszustände die unweigerlichen Folgen. 
 
 
 

Geführte Meditationen und Fantasiereisen sind die perfekte Methode, um direkt 
in Kontakt mit seinem Unterbewusstsein zu gelangen und sich so tiefgehend zu 
entspannen. 

  

Beginn: 11. November 2009 von 19.00 Uhr bis 19.50 Uhr 
Wo: Rein 2 (Siedlung hinterm Stift Rein) 
Seminarbeitrag: 50,00 € /5 Wochen, 1x wöchentlich à 50 min 
 

         Fragen und Anmeldungen bitte an Sabina Leitner 
Dipl. Mentaltrainerin, Nordic-Walking-Trainerin, Reiki;  Tel: 0664/8104245  

 (Anmeldungen bis spätestens 6.11.2009)  

Geführte Meditationen für Erwachsene  
�



Wenn 60 eine Reise tun… 
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Wann: Donnerstag, 12. November 2009  
 

Uhrzeit: 18:30 Uhr ~ Wo: VS-Eisbach ~ Kosten: 10€  
Frau Steiner bringt auch Bastelmaterial mit, dieses ist dann extra zu bezahlen. 

 

Bitte Mitbringen : Schere, Bänder, Kugeln, weihnachtliche Motive (z.B.: Engel), falls 
vorhanden: Heißklebepistole und Strohkranz (20-25cmø), Wickeldraht(grün), Nüsse, 
Hagebutten, Misteln, Zapfen, wenn möglich Tannengrass,  getrocknete Orangen, 
Zimtstangen… 

Anmeldung: Begrenzte Teilnehmerzahl!!!!! Verena Glawogger 0664/8152160  

Einladung zum gemütlichen Basteln in der Vorweihnachtszeit mit 
Frau Steiner (Blumenbinderin) zum Thema „Türschmuck“ 

Wieder war es so weit 
und die Bäuerinnen und 
Landfrauen aus Eisbach 
und Umgebung sind zu 
einem Ausflug ins 
wunderschöne Ausseer-
land aufgebrochen. 
  
 

Nachdem wir eine Stoff-
druckerei in Bad Aussee 
besichtigt haben, be-
kamen alle die Gelegen-
heit, sich den Ort  
(bekannt für die schönen 
D i r n d l s t o f f e  u n d 
Trachtengeschäfte), und 
das Kammermuseum 

mit der Sonderausstellung Anna Plochl und Erzherzog Johann, anzusehen. Danach ließen 
wir uns auf der schönen Blaa-Alm das wunderbare Mittagessen schmecken. Unser letzter 
Programmpunkt war eine Besichtigung des Altausseer Salzbergwerkes.  
 

Obwohl das Wetter nicht ganz so sonnig war, wurde uns trotzdem die eindrucksvolle 
Schönheit des Ausseerlandes bewusst. „Aussee ist einfach immer eine Reise wert“! Unser 
Steirerland ist durch seine Vielfältigkeit einfach einzigartig – und das schätzt wohl jeder 
nach so einem Ausflug.  



PROBLEMSTOFFSAMMLUNG  
im   HOF  des  GEMEINDEAMTES 

 
 

am Samstag,  
dem 7. November 2009  

 
 
 

von 8.00 - 11.00 Uhr 

 

Öffnungszeiten ASZ  
und Wirtschaftshof: 

 
 
 

 Dienstag: 7.00 bis 10.00 Uhr 
 
 
 
 

 Donnerstag: 16.00 bis 19.00 Uhr  
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Sichern Sie sich ein abwechslungs- 
reiches Landschaftsbild! 

 

Der Lebensmittelproduzent  
vor  Ort bleibt erhalten 

 

Erhalten Sie den Arbeitsplatz  
Bauernhof in Ihrer Gemeinde! 

 

Sie kaufen ein frisches, gesundes, 
 wertvolles Lebensmittel! 

 

Schonen Sie die Umwelt (keine Verpackung)! 
 

„Man trifft sich zum Milchholen!“  
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Der Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung weist darauf hin, 
dass Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren nicht über die 
Restabfalltonne entsorgt werden dürfen!  
 

Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren enthalten geringe Mengen 
an Quecksilber und recycelbare wertvolle Rohstoffe. Sie gehören zur 
Kategorie der Gasentladungslampen und fallen daher unter die 
Elektroaltgeräteverordnung.  
 

Für den privaten Letztverbraucher bedeutet das zunächst einmal, dass er beim Neukauf einer 
Lampe im Gegensatz zu früher kein Pfand bezahlen muss. Um ausgediente Energiesparlampen 
und Leuchtstoffröhren umweltfreundlich zu entsorgen und gleichzeitig Rohstoffe zurück-
zugewinnen, sind sie zu wertvoll für den Restmüll und müssen daher bruchsicher und getrennt 
von anderen Abfällen erfasst werden. 

Energiesparlampen sind zu wertvoll für den Restmüll  
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Haus oder Wohnung  
mit ca. 4 Zimmern und Garten  

in Rein zur Miete gesucht!   
 

Telefon  0699 / 198 98 988 

 
 
 
 

Haushaltshilfe für 2-3 Stunden  
pro Woche gesucht!   

 

Telefon  0664 / 19 36 342 

Baugrund zu verkaufen!  
 

Sonnige Lage - 1.380 m²  
Mittlere Schirning  
Graz-Umgebung 

VP: € 28.000,- 
 
 

Telefon  0660 / 555 00 95 

 

Baugründe zu verkaufen!  
 

900 m² und 1300 m²  
Kanal, Strom, Gas vorhanden 

Schirning 
 
 
 

Telefon  0664 / 45 28 699 

Das heißt: Ausgediente Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren können künftig unentgeltlich 
entweder bei einem Altstoffsammelzentrum (Problemstoffsammelstelle) der Gemeinde oder bei 
Neukauf einer Lampe (1:1-Fall) beim Händler abgegeben werden. Die alten Pfandmarken können 
weiterhin bei der Rückgabe einer Altlampe im Geschäft, das die Pfandmarke ausgegeben hat, 
eingelöst werden. Der Händler muss die alte Lampe auch ohne Neukauf einer Lampe annehmen 
und den Pfandbetrag rückerstatten.  
 

Was passiert, wenn eine Energiesparlampe zerbricht? 
Eine neue Marken-Energiesparlampe enthält nur geringe Mengen an Quecksilber, rund 2 Milli-
gramm, ältere bzw. Billigprodukte maximal 5 Milligramm - das ist der gesetzliche Grenzwert. 
Wenn eine Lampe zu Bruch geht, reicht es aus, die Scherben zusammen zu kehren und in einem 
Behältnis aufzubewahren. Die Scherben keinesfalls saugen oder mit bloßen Händen berühren! 
Nach dem Wegräumen der Bruchstücke ist empfohlen, den Raum kurz zu lüften. Grundsätzlich 
gehören Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren, auch wenn sie zerbrochen sind, in jedem Fall 
ins Altstoffsammelzentrum (Problemstoffsammelstelle) der Gemeinde und nicht in den Restmüll. 
Eine Lampe, die in Betrieb ist oder herausgenommen wird, gibt natürlich überhaupt kein 
Quecksilber ab, es entweicht nur in geringsten Mengen, wenn die Energiesparlampe bricht. 
 

Umweltgerechte Entsorgung und Verwertung 
Bei einer umweltgerechten Entsorgung kommt das so genannte Schredder- oder 
Glasbruchwaschverfahren zum Einsatz. Ziel ist eine Trennung der Gasentladungslampen in ihre 
Einzelbestandteile, so dass diese im Anschluss ordnungsgemäß verwertet werden können. 
 

Herkömmliche Glühbirnen und Halogenleuchtmittel sind von den vorgenannten Regelungen 
nicht betroffen und können weiterhin über die Restmülltonne entsorgt werden. 
 

Bitte bringen Sie Ihre Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren ins 
Altstoffsammelzentrum bzw. zu den Problemstoffsammlungen der Gemeinde! 
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Donnerstag, 22. Oktober 2009  
Eröffnung der Ausstellung Judith Zillich im Cellarium, Stift Rein ~ 19.00 Uhr  
Bis 8. November geöffnet Sa/So 10-12 und 13-17 Uhr und nach Vereinbarung 

Freitag, 23. Oktober 2009  
Brauchtumsgebäck (Allerheiligenstriezel) ~ Frauenbewegung Eisbach-Rein  

Am Bauernhof der Familie König/Meierhof ~ 18.00 Uhr 

Montag, 26. Oktober 2009  
3000-er Wandertag der Freiwilligen Feuerwehr Eisbach-Rein zur Mühlbachhütte 

Montag, 26. Oktober 2009  
         Der Nationalfeiertag im Stift Rein: Weihbischof Dr. Franz Lackner feiert den 
Gedenkgottesdienst für unseren Stifter und den ersten Landesherrn der Steiermark, 

Markgraf Leopold I., den Starken. Anschließend Klangwolke durch 18 Musikkapellen der 
Stadt Graz unter der Leitung von Bezirkskapellmeister Karl Rappold.  

Klostersuppe und Leopoldibrot ~ Basilika, Stift Rein ~ 10.00 Uhr  

Mittwoch, 28. Oktober 2009  
Sieh gen Himmel und zähle die Sterne - Sternenkunde der Alten.  Gemeinsamer Vortrag 

Prof. Max Lippitsch und Prof. Sonja Draxler;   Abendführung durch die Ausstellung, 
Astronomische Nachtwanderung ~ Sommerrefektorium ~ 19.00 Uhr 

Samstag, 31. Oktober 2009  
Spinn, Spinn, Spinnerin….  ~ Österreichisches Freilichtmuseum ~ 9.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag, 31. Oktober 2009  
Gedenkfeier des Kameradschaftsbundes für gefallene und verstorbene Kameraden 

Stift Rein ~ 18.30 Uhr  

Samstag, 31. Oktober 2009  
Jugendvesper ~  Benediktkapelle, Stift Rein ~ 19.30 Uhr  

Allerheiligen ~ Sonntag, 1. November 2009  
Festmesse ~ Basilika ~ 10.00 Uhr  / Friedhofsgang der Pfarre ~ 14.00 Uhr  

Montag, 2. November 2009  
Allerseelen, Konventmesse und Friedhofsgang des Stiftes ~ 8.30 Uhr  

Donnerstag, 5. November 2009  
Weinlandfahrt der Pfarrsenioren Rein  
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Samstag, 7. November 2009  
Mozart Requiem in memoriam Abt Petrus Steigenberger ~  Basilika, Stift Rein ~19.30 Uhr 

Samstag, 7. und Sonntag, 8. November 2009  
Wildwochenende im Gasthaus Absenger  

Um Vorbestellung wird gebeten! Telefon 0 31 23 / 24 13 

ab Mittwoch, 11. November 2009  
 „Geführte Meditationen für Erwachsene“ ~ Rein 2 ~ 19.00 bis 19.50 Uhr  

 Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 0664 / 810 42 45 ~ Frau Sabina Leitner 

Donnerstag, 12. November 2009  
Gemütliches Basteln in der Vorweihnachtszeit zum Thema „Türschmuck“  

18.30 Uhr ~ Volksschule Eisbach-Rein  

Freitag, 13. November 2009  
Monatswallfahrt nach Maria Straßengel ~ 18.30 Uhr  

Freitag, 13. bis Sonntag, 15. November 2009   
Ausstellung „Augenblicke“ von Pamela Doleschel im Cellarium, Stift Rein   

Freitag, 13. bis Sonntag, 15. November 2009  
Wildwochenende im Gasthaus Absenger  

Um Vorbestellung wird gebeten! Telefon 0 31 23 / 24 13 

Samstag, 14. November 2009  
Erstes Reiner Krampusspektakel  ~ Weitere Infos im Vorwort des Bürgermeisters!  

Freitag, 20. und Samstag, 21. November 2009  
Ausstellung „Verschmelzungen“ von Mag. Helmut Schwischay im Cellarium, Stift Rein  

Montag, 23. November 2009  
Klementifeier  am Plesch  

Dienstag, 24. November 2009 
Advent im Erzherzog Johann-Jahr, Tischschmuck, Adventkränze 

Frauenbewegung Eisbach-Rein  ~ Gärtnerei Posch / Gratwein ~ 19.00 Uhr 

Mittwoch, 25. November 20009  
Der Weg der Federschlange. Astronomie der Neuen Welt ~ Vortrag Prof. Sonja Draxler 

Abendführung durch die Ausstellung ~ Sommerrefektorium ~ 19.00 Uhr  

Samstag, 28. November 2009  
Hl. Messe mit Adventkranzweihe ~ Basilika, Stift Rein ~ 16.30 Uhr 

Samstag, 28. November 2009  
Jugendvesper ~  Benediktkapelle ~ 19.30 Uhr  

27. November bis 20. Dezember 2009  
 Krippenausstellung „Mit Franz Weiß auf dem Weg zum Christkind"  

Eröffnung am 27. November 2009 ~  19.00 Uhr ~ Cellarium 
Die Ausstellung wird an den vier Adventwochenenden jeweils von 13.00 – 18.00 Uhr 
an den Samstagen und von 10.00 – 18.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. 
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Donnerstag, 3. Dezember 2009  
Adventfeier der Pfarrsenioren Rein im Pfarrsaal 

Samstag, 5. Dezember 2009  
Rorate-Messe ~ Basilika, Stift Rein ~ 6.00 Uhr 

Samstag, 5. Dezember 2009  
Advent am Plesch 

Samstag, 5. und Sonntag, 6. Dezember 2009  
Tannengraß & Lebzeltstern ~ Österreichisches Freilichtmuseum ~ 11.00 bis 18.00 Uhr  

Dienstag, 8. Dezember 2009  
Kinderweihnachtsfeiern der SPÖ Eisbach-Rein  

10.00 Uhr: Gasthaus Absenger ~ 14.30 Uhr: GH Schusterbauer 

Samstag, 12. Dezember 2009  
Rorate-Messe ~ Basilika, Stift Rein ~ 6.00 Uhr 

Samstag, 12. und Sonntag, 13. Dezember 2009  
Mentaltrainingsseminar III (nach Tepperwein) mit Frau Dr. Eva-Ria Tiefengruber 

Praxis für Gesundheit und Wohlbefinden in Hörgas 

Sonntag, 13. Dezember 2009  
Weihnachtskonzert: Konzert der Musik- und Kunstschule Rein. 

Schüler und Lehrer unterstützen damit die Renovierungsarbeiten der Basilika Rein.  
Im Anschluss Turmblasen  ~ Basilika, Stift Rein ~ 16.00 Uhr 

Sonntag, 13. Dezember 2009  
Monatswallfahrt nach Maria Straßengel ~ 18.30 Uhr  

Mittwoch, 16. Dezember 2009  
Globus und Kosmos. Weltbilder in alten Kulturen 

 Gemeinsamer Vortrag Prof. Max Lippitsch und Prof. Sonja Draxler 
Abendführung durch die Ausstellung ~ Sommerrefektorium ~ 19.00 Uhr 

Samstag, 19. Dezember 2009  
Rorate-Messe ~ Basilika, Stift Rein ~ 6.00 Uhr 

Samstag, 19. Dezember 2009  
Weihnachtliches Singen mit dem Singkreis Rein  

Steinerner Saal, Stift Rein ~ 16.30 Uhr und 19.00 Uhr  

Den aktuellen Veranstaltungskalender finden Sie auch auf 
 unserer Homepage unter www.eisbach-rein.at!  
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Sprechstunden des Bürgermeisters:   
 
 

    Mittwoch von 16.00 – 18.00 Uhr 
 

Donnerstag von 16.00 - 18.00 Uhr 
 

oder nach Vereinbarung 

Kostenlose Bauberatung: 
 
 
 

Herr Arch. DI Helmut Hubmann  
Frau Dr. Renate Zötsch 

 
 
 
 
 
 
 

Dienstag, 10. November 2009, 14.00 - 17.00 Uhr  
 

Um telefonische Voranmeldung wird ersucht! 

Rechtsberatung und Notariatsangelegenheiten:  
 
 

Notar Dr. Karlheinz Grabenwarter  
jeden ersten Donnerstag im Monat (ab 16.00 Uhr) 

Nur nach telefonischer Voranmeldung! 
 

Notariat Gratkorn:  Mag. Oliver Czeike  
und Dr. Wolfgang Suppan 

alle weiteren Donnerstage im Monat (ab 16.00 Uhr) 

Beratung in Vermessungsfragen:  
 

Herr DI Horst Rinner   
  

Donnerstag,  19. November 2009, 16.00 Uhr  

Nur nach telefonischer Voranmeldung im Gemeindeamt! 
  

Im Dezember und Jänner finden keine Termine statt!  

 

Beratungszentrum Frohnleiten:  
 

Hauptplatz 38, 8130 Frohnleiten 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do und Fr von 8 - 12 Uhr 

Di von 14 - 18 Uhr sowie Termine nach  
telefonischer Vereinbarung (Telefon: 03126/4225) 

 

Sprechstunde des Vizebürgermeisters:   
 

Donnerstag von 16.00 - 18.00 Uhr 
Telefon 0664 / 82 09 560 

         Gemeindeamt:       0 31 24 / 51 7 62 - 0                        Internet:   www.eisbach-rein.at 
           Telefax:              Nebenstelle 18                                  E-mail:    gde@eisbach.steiermark.at 
 
 
 

Bürgermeister:  0 31 24 / 51 7 62 - 10            Bürgermeister Mobiltelefon: 0664 / 82 09 564 
E-mail:           bgm.habersack@eisbach.steiermark.at              
 
 
 
 

Allgemeine Verwaltung, Mitteilungsblatt    Nebenstelle 13            tourismus@eisbach.steiermark.at 
Allgemeine Verwaltung, Meldeamt              Nebenstelle 14            meldeamt@eisbach.steiermark.at 
Baubüro, Meldeamt, Reisepässe                   Nebenstelle 19 
Baubüro, Rechtliche Angelegenheiten          Nebenstelle 11            bauamt@eisbach.steiermark.at 
Buchhaltung                                                    Nebenstelle 15/16/17  buchhaltung@eisbach.steiermark.at   

Kindergarten der Gemeinde Eisbach in Rein                     0 31 24 / 52 9 59 
Kindergarten der Gemeinde Eisbach in Schirning            0 31 23 / 32 00 
 

Volksschule Eisbach-Rein     0 31 24 / 51 7 34         Fax: 0 31 24 / 55 8 51     vs.rein.dir@aon.at 
Volksschule Schirning           0 31 23 / 22 10            Fax: 0 31 23 / 21 30        vs-schirning@aon.at 

Standesamt Gratwein          0 31 24 / 51 300 - 13 
Parteienverkehr: Montag von 8 - 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 8 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr  

   

Amtsstunden und Parteienverkehr: 
 

 Dienstag von  8.00 – 12.00  
und  13.00 – 17.00 Uhr 

 

Donnerstag von 13.00 - 17.00 Uhr  
 
 

    Freitag von   8.00 – 12.00 Uhr 
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S o z i a l e    D i e n s t e 
 

Hauskrankenpflege und Altenhilfe 
Telefon-Nummer: 0 31 27 / 22 70  

(Peggau) 
0 31 24 / 51 7 62 

 (Gemeinde Eisbach) 

 

N o t r u f e 
 

        122          Feuerwehr 
           133          Polizei 
           144          Rettung 
           142          Telefon-Seelsorge 

12.12. - 13.12. Dr. Helga Grablowitz Telefon 54 5 11 
    

19.12. - 20.12. Dr. Thomas Seebacher Telefon  54 1 18 
    

24.12. Dr. Allan Reimers 
St. Oswald bei Plankenwarth 

Telefon  0 31 23 / 22 44 

    

24.12. - 25.12. MR Dr. Heimo Hartstein Telefon 51 1 17 
    

26.12. - 27.12. Dr. Norbert Wind  Telefon  51 5 24 
    

31.12. MR Dr. Harald Lischnig Telefon  51 8 45 

    

24./25./26.10. Dr. Norbert Wind Telefon 51 5 24 
    

31.10. - 01.11. MR Dr. Harald Lischnig Telefon 51 8 45 
    

07.11. - 08.11. Dr. Thomas Seebacher Telefon 54 1 18 
    

14.11. - 15.11. Dr. Helga Grablowitz Telefon 54 5 11 
    

21.11. - 22.11. Dr. Andrea Braunendal Telefon 51 8 45 
    

28.11. - 29.11. Dr. Norbert Wind Telefon 51 5 24 
    

28.11. - 29.11. Dr. Allan Reimers 
St. Oswald bei Plankenwarth 

Telefon 0 31 23 / 22 44  

    

05. /06./08.12. Dr. Andrea Braunendal Telefon 51 8 45 



REIN:  Gemeindeamt – Prälatenweg – Stift Rein – HÖRGAS: GH "Zur Linde"– Friedhofweg –       
Dr. Kobierski – Schirgi – Perschthaller – Raninger – Rottenmannerhäuser – Rinnhofersiedlung – 
LKH Enzenbach – Großreicher – Schnitzer – Dr. Lagger – Gruber – Erkinger – Höcher – 
Brandstätter – LKH Hörgas – TALLAK:  Landesgut – Schweiger – Siedlerstraße – Reinersiedlung – 
Landesstraße bis Marterkreuz – Klosterriegel – Kloster – Landw. Haushaltungsschule – Volkmer – 
Anhofer – GREITH:  Draxler – Grinschgl – Kollegger – Hollererhof – Greithstraße – MEIERHOF:  
Maier Anton – Blasjakl – Blasjaklhöhe – GH Stampler – SCHIRNING:  VS Schirning – 
Wiesengregor – Siedlung bei Wiesengregor – HART : Hagendornweg – GH Guggi – 
Schusterbauerweg – Landesstraße – Wiesenwirt – entlang der Landesstraße – Fa. Reistenhofer  
           9. Nov. 2009              1. März  2010          25. Mai 2010             16. Aug. 2010             
           7. Dez. 2009            29. März  2010           21. Juni 2010             13. Sep.  2010 
           4. Jän.   2010            26. April  2010          19. Juli  2010             11. Okt.  2010 
           1. Feb.  2010    

Abfuhrbereich II 

1. November 2009 bis 31. Oktober 2010 

Abfuhrbereich I 

 

BIOMÜLLABFUHR  
                   02.11.09     28.12.09     22.02.10     19.04.10     14.06.10     09.08.10     04.10.10               
                   16.11.09     11.01.10     08.03.10     03.05.10     28.06.10     23.08.10     18.10.10               
                   30.11.09     25.01.10     22.03.10     17.05.10     12.07.10     06.09.10     02.11.10                       
                   14.12.09     08.02.10     06.04.10     31.05.10     26.07.10     20.09.10     15.11.10                         

REIN: Gemeindeamt – Stift Rein – HÖRGAS: GH "Zur Linde"– VS Eisbach – Hochfeld – 
ÖWGES – Brandstätter – Forstbauer – Volkmer – Hörgasgraben bis Baumgartner – Ertl – Zach – 
LKH Enzenbach – Reisinger – Schwab – Kögler – Preitler – Schirgi/Schwab – GH Schusterbauer – 
Rottenmannerhäuser – Häuser entlang der Straße bis Hansbauer – Häuser entlang der Straße bis 
Bauer – Bauersiedlung – SOB-Siedlung – Häuser entlang der Gemeindestraße – LKH Hörgas – 
Knoll – TALLAK:  Hirschler – Beer – St. Josefsheim – Landw. Haushaltungsschule –                           
Dr. Kobierski – GH Schaupp – Frühauf – Fröwein – Schacherlsiedlung – am Annateich - Annateich-
Wald - Godetz – Hochegger – Wiesenwirt – Häuser entlang der Landesstraße – Zaglersiedlung – 
Haas – Hitzelberger –  Fa.Reistenhofer – HAUSEGG  
 

         23. Nov. 2009           15. Feb.   2010            10. Mai 2010    
         21. Dez. 2009           15. März 2010              7. Juni 2010    
         18. Jän.  2010           12. April 2010              5. Juli  2010 

  2. Aug. 2010 
30. Aug. 2010 
27. Sep.  2010    
25. Okt.  2010 

4. Dez. 2009      5. Feb. 2010     9. April 2010     4. Juni  2010      6. Aug. 2010     1. Okt. 2010       

 

SACKMÜLLABFUHR (Kehr)  

  7. Nov. 2009      9. Jän. 2010       6. März 2010       8. Mai  2010      3. Juli 2010      4. Sep. 2010  

jeweils von 8 - 11 Uhr  

 

PROBLEMSTOFFSAMMLUNG im Hof des Gemeindeamtes   

Dienstag: 7.00 bis 10.00 Uhr     Donnerstag: 16.00 bis 19.00 Uhr   

 

ÖFFNUNGSZEITEN ASZ   


